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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Zu Einreisebeschränkungen für radikale jüdische Siedler im 
deutschen Recht 

 

Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages wurden gebeten darzulegen, ob 
Deutschland gesetzliche oder anderweitige rechtliche Maßnahmen auf nationaler Ebene ergriffen 
hat, um radikale jüdische Siedler an der Einreise nach Deutschland zu hindern, oder ob solche 
Maßnahmen zum gegenwärtigen Zeitpunkt konkret geplant sind oder sich in der Umsetzung be-
finden. 

Derzeit gibt es in Deutschland auf nationaler Ebene kein gesetzliches Instrumentarium, um ein-
zelne näher bestimmte Personen oder Personengruppen, wie z.B. extremistische jüdische Siedler, 
an der Einreise nach Deutschland zu hindern. Auch gibt es aktuell keine laufenden Gesetzge-
bungsverfahren beim Deutschen Bundestag, die derartige Maßnahmen zum Gegenstand hätten. 
Ebenso liegen keine Informationen über Planungen für künftige Gesetzesvorhaben dieser Art auf 
nationaler Ebene vor. 
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